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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Christian Hafenecker, MA 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend Sicherstellung 
Personenbeförderungsgewerbe 
Gelegenheitsverkehrsgesetzes 

eines fairen 
Nein zur 

Wettbewerbs 
Änderung 

im 
des 

eingebracht in der 64. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 20. November 2020 
im Zuge der Debatte zu TOP 39, Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 
928/A(E) der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend Sicherstellung von B1-Deutschkenntnissen für "Taxi-Lenker" (420 d.B.) 

Mit dem Beschluss der noch von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung auf den Weg 
gebrachten Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 1996 in der Sitzung des 
Nationalrates am 03. Juli 2019 wurden das Taxi- und Mietwagengewerbe zu einem 
neuen „Personenbeförderungsgewerbe mit PKW" unter anderem mit dem Ziel 
zusammengeführt, faire Wettbewerbsbedingungen im Bereich der 
Personenbeförderung bei gleichzeitigem Erhalt der Vorteile beider Gewerbe zu 
schaffen. Ein zentraler Punkt war dazu die Bindung an eine Tarifpflicht, auch bei über 
Kommunikationsdienste bestellten Beförderungen, wozu das 
Gelegenheitsverkehrsgesetz in §13 Abs. 3 folgende Bestimmungen enthält: 

(3) Hinsichtlich des Taxi-Gewerbes, des Mietwagen-Gewerbes mit 
Personenkraftwagen und des Gästewagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen kommt 
die Erlassung einer Verordnung nach Abs. 2 dem Landeshauptmann mit der Maßgabe 
zu, daß er für das Taxi-Gewerbe auch eine Beförderungspflicht und die Anbringung 
eines Fahrpreisanzeigers vorschreiben kann. 

Weiters gilt in §14 Abs. 1 b: 

(1 b) Fahrten, für die das Fahrzeug im Vorhinein im Wege eines 
Kommunikationsdienstes für mindestens 90 Minuten gebucht wurde, unterliegen dann 
nicht einer Verordnung gemäß Abs. 1, wenn im Rahmen der Bestellung ein 
voraussichtlicher Fahrpreis bekanntgegeben wurde und der tatsächliche Fahrpreis 
über diesem voraussichtlichen Fahrpreis liegt; in diesem Fall ist der bekanntgegebene 
voraussichtliche Fahrpreis zu entrichten. Der voraussichtliche Fahrpreis ist auf 
Grundlage des geltenden Tarifs und von fahrpreisrelevanten Daten (insb. Fahrtroute 
und geschätzte Fahrzeit) zu berechnen. In der Verordnung nach Abs. 1 ist festzulegen, 
aus welcher Datenquelle die für diese Berechnung zu verwendenden 
fahrpreisrelevanten Daten zu beziehen sind. 

Ein von ÖVP und Grünen am 18. November 2020 im Ministerrat gefasster Beschluss 
sieht nun neuerliche Änderungen des Gelegenheitsverkehrsgesetzes laut Entwurf in 
folgenden Punkten vor, durch welche die Tarifbindung für per Kommunikationsdienste 
bestellte Personenbeförderungen aufgehoben wird : 
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„ 

1. An § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Für Fahrten gem. § 14 Abs. 1b und 1c darf jedoch kein Fahrpreisanzeiger 
vorgeschrieben werden." 

2. § 14 Abs. 1 b und 1 c lautet: 

„(1 b) Bei Fahrten, die im Weg eines Kommunikationsdienstes bestellt werden, 
kommen in einer Verordnung gem. Abs. 1 festgelegte verbindliche Tarife nicht zur 
Anwendung. Es dürfen jedoch in dieser Verordnung anstelle verbindlicher Tarife für 
eine solche Fahrt sowohl Mindest- als auch Höchstentgelte einschließlich von 
Zuschlägen gem. Abs. 4 festgelegt werden; wird in der Verordnung kein 
Mindestentgelt festgelegt, so beträgt dieses jedenfalls die Summe aus Grundentgelt 
und für die jeweilige Beförderung vorgesehenen Zuschlägen gemäß Abs. 4 bzw. -
sofern keine solchen Entgelte Bestandteile des Tarifs sind- jedenfalls fünf Euro. Der 
Fahrpreis ist unter Beachtung der vorstehenden Bestimmungen bei der Bestellung zu 
vereinbaren und darf im Nachhinein nicht überschritten werden. 

(1c) Bei Fahrten, die im Weg eines Kommunikationsdienstes bestellt werden, darf bei 
der Bestellung auch angeboten werden, die Fahrt zu einem herabgesetzten Fahrpreis 
mit anderen Fahrgästen zu teilen, die gegebenenfalls an verschiedenen Stellen 
aufgenommen und/oder abgesetzt werden. In diesem Fall ist 

1. die aufgrund der Aufnahme weiterer Fahrgäste voraussichtliche 
verlängerte Fahrtdauer sowie 

2. das Ausmaß der Herabsetzung des Fahrpreises 
im Vorhinein bekanntzugeben. Wurde eine Verordnung gem. Abs. 1 erlassen, darf der 
Fahrpreis für jeden Fahrgast keinesfalls das in der Verordnung festgelegte 
Mindestentgelt unterschreiten bzw. - wenn in der Verordnung kein Mindestentgelt 
festgelegt wurde - nicht weniger als drei Euro betragen. Der Fahrpreis ist unter 
Beachtung der vorstehenden Bestimmungen bei der Bestellung zu vereinbaren und 
darf im Nachhinein nicht überschritten werden." 

Durch diese von der schwarz-grünen Bundesregierung geplanten 
Gesetzesänderungen werden die Wettbewerbsbedingungen entgegen der Intention 
der 2019 beschlossenen Novelle verzerrt, Lohndumping gefördert und insgesamt 
österreichische Unternehmen benachteiligt. 

Daher stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umw lt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, die 
geplr te Novelle zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 (473 d.B.) zurückzuziehen ." 
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